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A. Mitteilungen an die Mitglieder.

Protokoll

ither die

XXVIL. Mitgliederversammlung.

Am 27. Oktober 1934 tagte die 27. ordentliche Mit-
gliederversammlung der Vereinigung schweizerischer
Versicherungsmathematiker, einer Einladung der « Win-
terthur Leben» folgend, im Turmsaale des Geschiifts-
hauses der « Unfall Winterthury.

Um 11 Uhr eroffnet der Priisident, Prof. Dr. S. Du-
mas, Dirvektor des Fidgendssischen Versicherungsamtes,
die wiederum von 110 Mitgliedern besuchte Versamm-
lung und verdankt mit liebenswiirdigen Worten den
Empfang durch die «Winterthur Leben» und «Unfall
Winterthur».

An Prof. Dr. Ch. Moser, der morgen seinen 73. Ge-
burtstag feiert, wird auf Antrag des Priisidenten ein
Gliickwunschtelegramm gesandt.

Zu Ehren der seit unserer letzten Versammlung ver-
storbenen Mitglieder Dr. Wessel und A. Quiquet (kor-
respondierendes Mitglied) erhebt sich die Versammlung
von ihren Sitzen.

Dag wichtigste Freignis des Berichtsjahres war der
Kongress in Rom, iiber welchen Direktor Dr, Renfer re-
ferieren wird.

Kine wichtige Frage war auch diejenige des niichsten
Kongressortes. Man hat uns ermiichtigt, einen der



niichsten Kongresse in die Schweiz einzuladen in dem
Sinne, dass wir ung nicht aufdringen, sobald ein anderes
Land den Kongress zu iibernehmen wiingcht. Fiir das
Jahr 1937 ist der Kongress in Paris vorgesehen.

Mit schonen Worten iiber den erfinderischen Geist,
die zihe Arbeitsamkeit und das einfache Leben unserer
Viiter, denen die Stadt Winterthur in Verbindung mibt
der Industrie ihren Namen verdankt, appelliert der Priisi-
dent auch an die Versammlung mit der Bitte um Riick-
kehr zu einfacherem Leben im Sinne und Geist unserer
Vorfahren und eréffnet in dieser Hoffnung die 27. ordent-
liche Mitgliederversammlung.

Das Protokoll der 26. Versammlung liegt auf und
wird genehmigt.

Nach Mitteilung des Kassiers, Herrn Direktor Dr. H.
Renfer, Basel, zeigt die Jahresrechnung folgendes Bild:

Einnahmen.
Aktivsaldo per 31. Dezember 1933 . . Fr. 7,158.18
Mitgliederbeitrage . . . . . . . . . . » 5,699.68
Zinsen . . . . . . . oom oW 8 e D 192.40
Birlos der Mitteilungen usw. . . . . . » 950.30
Andere Einnahmen . . . . . . . . . 37.05

Total der Kinnahmen Fr.714,087.61

Ausgaben.
Druckkosten des 29. Heftes . . . . . Fr. 92,724.90
Verschiedene Beitrage . . . . . . . . 79.30
Bibliothek . . . . . . . .. e e e 282.20
Verwaltungskosten, einschliesslich Jah-
resversammlung. . . . . . C e e ey 818.85

Total der Ausgaben Ir. 8,905.25
Aktivsaldo per 81, Dezember 1934 , . Fr. 10,132.36
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Infolge der kleineren Druckkosten fiir das 29. Heft
ist der Aktivsaldo merklich gestiegen.

Die Herren Iitienne Dumas und Dr. Giittinger,
Basel, welche die Jahresrechnung geprift und richtig
befunden haben, beantragen Abnahme der Jahres-
rechnung unter bester Verdankung an den Rechnungs-
fithrer.

Als Rechnungsrevisoren fiir das Jahr 1985 werden
die Herren Dr. Nolfi und Dr. Schnellmann, Ziirich,
gewihlt.

Der Vorstand, der sich in seiner Gesamtheit fiir eine
neue Amtsperiode zur Verfilgung gestellt hat, wird wieder
bestatigt.

Nach Aufnahme von 13 neu angemeldeten Mit-
gliedern zihlt die Vereinigung 2 FEhrenmitglieder, 11
korrespondierende , 29 korporative und 291 ordentliche
Mitglieder.

Unserem riihrigen Bibliothekar, Prof. Dr. T'riedli,
ist es gelungen, unsere schone Bibliothek in der Universi-
tiit Bern unterzubringen, so dass sie nun dort allen In-
teressenten wieder zur Verfiigung steht. Anfragen und
Sendungen sind zu richten an die Bibliothek der Ver-
einigung  schweizerischer  Versicherungsmathematilker,
Prof. Friedli, Unmiversitiit Bern.

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» stellt
Dr. Zwinggi, Basel, den Antrag, unsere Mitteilungen in
Analogie mit auslindischen Zeitschriften pro Jahr wenig-
stens zweimal erscheinen zu lassen. Der Vorstand nimmt
die Anregung zur Priifung entgegen und wird an der
niichsten Versammlung daritber Bericht erstatten.

Als erster Referent spricht Herr Dr. H. Christen,
Bern, itber «Die Bausparkassen in der Schweiz und die
Unhaltbarkeit gewisser Bausparsysteme». Die mathe-



matische Abhandlung wird im nichsten Heft erscheinen.
Dr. Christen beschréinkt sich aus Riicksicht auf die thm
zur Verfilgung stehende Zeit auf die Besprechung der
schwierigsten und nicht gerade naheliegenden Probleme,
wie sie sich der Betrachtungsweise eines Versicherungs-
mathematikers darbieten, ohne dabei weder den Stand-
punkt eines Apostels noch denjenigen eines Feindes der
Bausparkassenbewegung zu vertreten. Bewusst wird
die wirtschaftliche Seite des Bausparkassenwesens ver-
nachlissigt.

Wihrend in England Ende 1932 in rund 1000 Kassen
rund 1,, Millionen Kassenvertrige abgeschlossen waren,
stellt sich in Amerika die Zahl der Kassen auf rund
11,000 mit 10,, Millionen Vertrigen. In Deutschland sind
1982/33 nur 54 Kassen vom Staat zugelassen, und die Zahl
der Vertrige beziffert sich auf rund 128,000.

Die Bausparkassenbewegung in der Schweiz reicht
auf das Jahr 1930 zuriick. Die ersten in der Schweiz
gegriindeten Bausparkassen sind ganz nach deutschem
Muster aufgebaut worden. In Deutschland hatten Ka-
pitalknappheit und Wohnungsnot die Idee des rein kol-
lektiven Sparens aufkommen lassen.

Fine Interessengemeinschaft wvon 20 Darlehen-
suchenden schliesse sich zusammen und jeder verpflichtet
sich, jéhrlich Fr. 1000 so lange zu zahlen, bis alle Mit-
glieder ihre Darlehen erhalten haben. Dann kann jedes
Jahr, z. B. durch Auslosung, an ein Mitglied das gesuchte
Darlehen von F'r. 20,000 entrichtet werden. Nach 20
Jahren erhélt auch das letzte Mitglied sein Darlehen,
und die Kasse kann, nachdem sie thre Funktion erfillt
hat, wieder aufgelost werden.

Man sieht den Vorteil dieses Kollektivsparsystems
darin, dass der grosste Teil der Sparer ihr Darlehen frither
erhilt, als wenn die ganze Summe von jedem allein



hitte angespart werden miissen. Bei diesem Finanzie-
rungssystem fillt die Notwendigkeit irgendwelcher Zins-
verrechnung weg. Wie raffiniert in der Praxis der Ge-
schiftsplan auch gestaltet sei, so kénnen solche Zweck-
sparkassen oder Bausparkassen ihre Aufgabe nur dann
losen, wenn folgende grundsiitzliche Voraussetzungen
erfiillt sind:

1. Die Mitglieder miissen sich damit abfinden, einem
gegeniiber der Umwelt isolierten Finanz- und Rechts-
system anzugehéren.

2. Die eingegangenen Verpflichtungen sind unbedingt zu
erfiillen.

3. Die Mitglieder konnen deshalb den Austritt aus der
Kagge nicht erkléren.

4. Die Pflichtleistungen miissen einigermassen piinktlich
innegehalten werden.

5. Die verschieden grossen Wartefristen (in dem obigen
Beispiel 0—20 Jahre) und die damit verbundene even-
tuelle starke Benachteiligung sind unanfechtbar mit
in den Kauf zu nehmen.

Ist auch nur eine der gemachten Voraussetzungen
ungeniigend erfiillt, so muss das System versagen und die
Kasse kann ihren Versprechungen nicht mehr gerecht
werden.

Die fiir die Praxis ungeeignet langen Wartefristen
der geschlossenen Kasse suchte man durch den Ubergang
zu der offenen sich stets erneuernden Gesamtheit, d. h.
durch fortwithrende Heranziehung neuer Mitglieder abzu-
kiirzen. Dieser Schritt ist von grundlegender Bedeutung,
weil dadurch die Bausparkassen zu dffentlichen Unter-
nehmungen werden und durch Akquisition Vertriige mit
dem Publikum abschliessen, die streng der gewéhnlichen
Rechtsordnung unterliegen. Dabei ist das System das



gleiche wie bei der geschlossenen Kagse geblieben, nur
kann ein Teil der fiir die FErfilllbarkeit des Systems not-
wendigen Forderungen nicht mehr eingehalten werden.
Damit wird ein Kapitalfehler von ausserordentlicher
Tragweite begangen. Die offene Bausparkasse sollte
praktisch gangbare Lésungen fiir den Riicktritt vom
Vertrag und die gerechte Behandlung aller Bausparer
unter sich bieten konnen. _
Im weiteren kommt der Referent eingehender auf
den Geschiftsplan einer Bausparkasse nach deutschem
Muster zu sprechen. Ob die Kassen angeblich zinslose
oder nur niedrig verzinsliche Darlehen gewéhren wollen,
ist fiir die Systemfrage nicht von grundsétzlicher Be-
deutung. Das Hauptmerkmal bleibt bestehen. Die
Kagsen konnen die Gelder fiir die Darlehengewéhrung
nur aus dem Kreise der Bausparer selbst erhalten.
Um von einer solchen Kasse ein Darlehen zu erhalten,
hat der Baugparer meistens eine Mindestzahlung von
7. B. 259, des gewiinschten Darlehens einzuzahlen.
Hierauf sind bis zum Ablauf der Wartezeib weitere Zah-
lungen von beispielsweise 4 %, pro Jahr zu entrichten.
Vom Zeitpunkt der Darlehenszuteilung hinweg hat der
Bausparer das Darlehen, soweit es nicht selbst angespart
ish, zu tilgen. Die iiblichen Tilgungssitze betragen in-
klusive Zins und Verwaltungskosten 6—8 %, pro Jahr.
Die Zuteilung erfolgt von der Kasse geméiss ihren Mitteln
aus eingehenden Mindesteinzahlungen, Weiterzahlungen
und Tilgungsquoten. Die Bausparkassen arbeiten somit
nach dem ausgesprochenen Umlageverfahren. Die viel-
gerithmte «Zeit mal Geld»-Formel, die fiir eine gerechte
Zuteilungsmoglichkeit sorgen soll, hat den Fehler, dass
sich praktisch der Faktor «Geld» viel stérker auswirkt
als der Faktor «Zeit», was eine grosse Bevorzugung der
kapitalstirkeren Sparer zur Folge hat. Das grosse Frage-



zeichen bei den Bausparkassen deutschen Systems ist
die Grosse der Wartezeit und deren Unbestimmtheit.

Bei den folgenden Beispielen vernachlissigt man
einstweilen den Finfluss von Zahlungsriickstinden und
Storni. Is sollen zinslose Kassen in Frage kommen.

1. Beispiel. Die Mindesteinzahlung betrage 25 %,
und es seien keine Weiterzahlungen vorgesehen. Die
Tilgungsquote betrage 5%, pro Jahr, und die Kasse habe
eine Wartezeit von zwei Jahren zugesichert. Unter diesen
Annahmen kann die Kasse ihren Verpflichtungen nur
nachkommen, wenn der Neuzugang an Mitgliedern je-
weils das Doppelte des Vorjahres ist. Wir hiitten das
sogenannte Schneeballsystem vor ung, und ein solcher
(Geschiiftsplan wiire unhaltbar.

2. Beispiel. Mindesteinzahlung 25 9/ 7 Weiterzah-
lungen von je 4 %, pro Jahr, jihrliche Tilgungsquote von
5 9%,. Hier geniigb ein konstanter Neuzugang von Mit-
gliedern, um der Kasse bei einer konstant bleibenden
Wartezeit von 8 Jahren die Lirfilllung ihrer Verpflich-
tungen zu ermoglichen. Jeder Sparer hat 50 %, des ge-
witnschten Darlehens selbst anzusparen. Solche Be-
dingungen sind praktisch nicht mehr inberessant; da-
gegen kann das Beispiel vom Standpunkt des systema-
tischen Sparens als positives Argument fiw die Bau-
sparkassenbewegung gewertet werden. Iis stellt den
Boweis dar, dass es moglich ist, Bausparsysteme mit
konstanter Wartefrist zu schaffen und dass man auch
nicht mehr von Schwindel sprechen diirfte. Die Irre-
fithrung durch verschiedene bestehende Bausparkassen
bestand darin, dass sie unmissverstindlich behaupteten,
die Wartefrist konne auf alle Zeiten hanaus klein, z. B.
unter 2 Jahren gehalten werden.

3. Beispiel. Passt man sich moglichst eng den bis-
herigen Verhiltnissen der schweizerischen Bauspar-
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kassen an, so konnen folgende Voraussetzungen gemacht
werden: Zinslose Kasse mit einer Mindesteinzahlung von
25 9%, Weiterzahlung 4 9%, Tilgungsquote 8 %,. Die
einmaligen Verwaltungskosten seien 6 9, und die Aus-
gleichungsbetrige fiir die Zuteilung des Darlehens im
1. bis 5. Jahr betragen 10—0 %,. Diese Voraussetzungen
sind gegeniiber denjenigen der Praxis eher zu giinstig
gewithlt, so dass die daraus resultierenden Wartezeiten
eher zu klein ausfallen.

Im Normalfall eines konstanten Neuzuganges an
Mitgliedern ergibt sich ein alimdhliches Steigen der Warte-
frist auf 6 Jahre, so dass auch hier die Bausparer nahezu
die Hilfte des Darlehens selbst ansparen miissen. Hat
die Kasse eine Zeitlang einen progressiven Neuzugang
nachzuweisen, so kann sie dadurch in den ersten Ge-
schiiftsjahren die Wartezeit sehr klein halten und damit
das Steigen der Wartezeit wohl aufschieben, aber nicht
verhindern. Im umgekehrten Ialle steigt die Wartezeit
auf 8 Jahre und mehr an, ohne dass Storni beriicksichtigt
werden.

Fiir den Verlauf der Wartezeit ist in der Praxis
noch eine weitere Erscheinung von Bedeutung. Ungefihr
die Hilfte aller Bausparer zahlen gemiiss Geschiftsplan
die Mindesteinzahlung nur in jéhrlichen Raten von
3—4 9%, ein. Wihrend der ersten Geschéftsjahre konnen
auch diese Finzahlungen zu Leistungen an die kapital-
stirkeren Bausparer verwendet werden, wodurch die
Wartezeit anfinglich sehr klein gehalten werden kann.
Die Reaktion stellt sich aber dann ein, wenn das grosse
Heer der Ratensparer auch zuteilungsreif wird. Da-
durch erhoht sich die Wartezeit intensiv. Hat eine Kasse
einen grossen prozentualen Bestand an Darlehensanwiir-
tern (vielleicht 80 %,) und infolge intensiver Propaganda
einen starken progressiven Neuzugang, so ist zu ver-



stehen, dass selbst nach mehrjihriger Tatigkeit die effek-
tive Wartezeit immer noch klein sein kann. Nach Ab-
laut einiger weiterer Jahre wird sich die Sachlage merklich
dndern. Die Bausparkassen nach deutschem Vorbild
schleppen auf alle Zeiten hinaus einen Bestand von
Darlehensanwiirtern mit, dessen Grosse 70—90 9, des
ganzen Vertragsbestandes ausmacht. Dieser Teil der noch
der Zuteilung harrenden Bausparer muss stets in der
Angst leben, das versprochene Darlehen {iberhaupt
nicht mehr oder nur mit grosser Verspiitung ausbezahlf
zu erhalten. Nach der vom Reichsaufsichtsamt iiber
die 54 zugelassenen Bausparkassen erstellten Statistik
ergibt sich, dags 288 Millionen Mark Aktiven (Restschuld
von zugeteilten Darlehen) 1120 Millionen Mark noch
nicht zugeteilten Bausparsummen gegeniiberstehen. Die
Lage der Bausparkassen Deutschlands wiirde sich noch
ungiinstiger gestalten, wenn man die ca. 116 nicht zuge-
lassenen Kassen auch einbezoge.

Wird bei einer Bausparkasse der Neuzugang an
Mitgliedern gering oder verschwindet er sogar, so
stellen sich die Gesetzmiissigkeiten der geschlossenen
Kasse ein, die vorher schon besprochen wurden. Die
Gefahr zur geschlossenen Kasse zu werden, besteht
immer, und es soll daher der sogenannte Liquidations-
zustand beleuchtet werden.

Die Nachteile.der Bausparkassen deutschen Systems
beruhen letzten Fndes auf dem ungeniigend hohen Dar-
lehenszinstuss, so dass die Moglichkeit nicht besteht,
fremde Gelder hereinzubringen. Die offensichtlichen
Folgen davon sind die steigenden Wartezeiten und die
damit bedingte Lotterieihnlichkeit der Bausparkassen.
Hine absolut gerechte Gleichstellung aller Bausparer
wire nur bei konstanter Wartefrist und hinreichend
hohem Darlehenszinstuss méglich. Das bis heute ange-
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wandte Mittel des Ausgleichszinses hilt der Referent fiir
ungeniigend. Wirde man in dem Beispiel 1 mit einem
technischen Zinsfuss von 38 9, bzw. 5 9, rechnen, so
hiitte der zuerst Zugeteilte einen Vorteil von 43 %, bzw.
60,5 9% der Darlehenssumme gegeniiber dem zuletzt
Zugeteilten. Derart hohe, aber effektiv notwendige Aus-
gleichgzinsen wirden in der Praxis zu uniiberwindlichen
Widerstinden fiihren. : :

Der Referent kommt zu dem Schluss, dags das Bau-
sparsystem, wie es den meisten deutschen und schweize-
rischen Bausparkassen noch zugrunde liegt, absolut un-
haltbar ist. Diese Auffassung wird noch durch die fol-
genden Momente unterstiitzt.

Die Liquidation einer Bausparkasse deutschen Sy-
stems stosst auf fast unausweichliche Schwierigkeiten,
und es wiren grosse Verluste nicht zu vermeiden. Den
Passiven (Sparguthaben der noch nicht zugeteilten Bau-
sparer) stehen als Aktiven die Schuldreste der zugateilten
Darlehensvertrige gegeniiber. Bei diesen Restschulden
handelt es sich um zinslose oder sehr niedrig verzing-
liche und unkiindbare Darlehensbriefe. Diese letzteren
konnen tiberhaupt nicht oder nur unter grossen Verlusten
verwertet werden. Tiir den Liquidationsfall hat daher
eine Bausparkasse deutsehen Systems eine gewaltige
Unterbilanz aufzuweisen. Verniinftigerweise und ohne
grosse Verluste kann eine solche Bausparkasse nur durch
Ubertragung auf eine andere Kasse oder durch Abwick-
lung als geschlossene Gesamtheit liquidiert werden. Die
letztere Moglichkeit bedingt aber eine Liquidations-
dauer von vielleicht 15 Jahren mit allen bereits ge-
nannten Ungerechtigkeiten und Nachteilen.,

Das zweite Moment besteht in einer sehr harten Ré-
gelung des Ritcktritts vom Bausparvertrag. Der Riick-
kaufgwert eines Bausparvertrages ist gleich der Summe



-— X —

der Kinzahlungen abziiglich einen Abstrich. Der Aus-
zahlungstermin ist aber wegen der Unkiindbarkeit der
Bauspardarlehen und dem sehr niedrigen Zinsfuss un-
bestimmt. Je nach den vorhandenen Mitteln einer
Kasse kann es 10 und mehr Jahre dauern, bis sie imstande
ist, den Bausparer abzufinden. Die mit Verlust verbun-
dene Liquidation wie auch der unbestimmte Auszah-
lungstermin fiir den Riickkaufswert stellen zwei typische,
systemverbundene Nachteile dar, die an und fiir sich
schon die Unhaltbarkeit des Bausparsystems darlegen.

Sind nun wegen der aufgezihlten Misstinde die
Bausparkassen iiberhaupt zu verbieten? Das Beispiel
und die Geschichte der englischen Bausparkassen be-
weisen, dass eine soleche Schlusstolgerung nicht berech-
tigh wiire. Die englischen Bausparkassen besassen frither
die genau gleichen Systemfehler und Misstinde., Sie
haben gich aber im Laufe der Zeit zu angesehenen und
sozial wertvollen Spar- und Leihinstituten entwickelt.
Mit ganz unbedeutenden Ausnahmen besitzen sie iiber-
haupt keine Wartezeit mehr und haben sogar Uberfluss
an Spargeldern. Diese erfreuliche Gesundung haben sie
dank eines hohen Darlehenszinsfusses erreicht.

Die Reklame von einzelnen schweizerischen Bau-
sparkassen, Schwestern der englischen zu sein, ist beim
gegenwiirtigen Zustand des schweizerischen Bauspar-
kassenwesens nicht zutreffend. Umgekehrt stimmt auch
die Behauptung nicht, die englischen Kassen seien unse-
ren Hypothekenbanken wesensgleich.

Die englischen Institute gewihren die Darlehen ohne
personelle Biirgschaft gegen bequeme monatliche, aber
sehr hohe Tilgungsquoten. Das englische Bausparkassen-
wesen ist im Vergleich zu unseren Zinssiitzen eine teure
Art der Hypothekenbeschaffung. Is umfasst vorwiegend
den Mittel- und Arbeiterstand und ist wegen der be-
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quemen Zahlungsweise und der leicht zuginglichen
Krediterwerbung sehr populir.

Heute wollen die meisten schweizerischen Bauspar-
kassen folgende besondere Vorteile bieten konnen:
1. Kinen sehr niedrigen Darlehenszinsfuss. 2. Keine
Biirgschaft. 8. Unkiindbarkeit des Darlehens. 4. Be-
queme Zahlungsweise in monatlichen Raten. 5. Syste-
matisches Sparen und Entschuldungszwang. Die Punkte
2, 4 und 5 stellen in der Tat sozial ausserordentlich wert-
volle Bestrebungen der Bausparkassen dar. Sie geben
Anlass, die Neuerung der Bausparkassen, wenn sie auf ge-
sunder Grundlage verwirklicht wird, nur zu begriissen
und zu unterstittzen. Anderseits betrachtet der Referent
die Frstrebung eines sehr niedrigen Darlehenszinsfusses
als eine Utopie. Iibenso hilt er auch das starre Fest-
halten am Prinzip der absoluten Unkindbarkeit der
Darlehen nicht fiir ratsam. Die Weglassung der Biirg-
schaft ohne irgendwelche Gegenleistung in Form einer
Kautionsversicherung scheint ihm auch nicht moglich.
Die niichsten Jahre konnen in dieser Beziehung grosse
Uberraschungen bringen.

Eine systematische Entschuldung, die Einfithrung
einer leichter erfilllbaren Zahlungsweise in monatlichen
Raten sowie eine bessere und ertriiglichere Sicherstellung
an Stelle der personlichen Biirgschaft stellen Ziel-
setzungen dar, die sehr zu begriissen sind, und wenn die
Bausparkassen auf richtiger Grundlage diese erstrebens-
werten Ziele erreichen konnen, ist damit vor allem dem
Volke gedient. Der Weg der Gesundung wird uns durch
den Werdegang der englischen Sparkassen gezeigt. Die
Einfithrung eines hohen Darlehenszinsfusses ist eine
absolute Notwendigkeit. Dann besteht auch die Moglich-
keit, in geniigenden Mengen Fremdgelder heranzuziehen.
Eine zweite Hauptforderung besteht sodann in einer
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strikten Gleichberechtigung aller Bausparer unter sich.
Ferner soll eine Bausparkasse tiber ein bestimmtes
Minimum von Kigenkapital verfiigen.

Der Referent enthilt sich einer eingehenden Be-
sprechung iiber die Bundesaufsicht der Bausparkassen
und beschrinkt sich auf die folgenden Bemerkungen:
Die Bundesversammlung hat in ihrem dringlichen Be-
schluss vom 29. September 1984 dem Bundesrat hin-
reichende Vollmachten zur Kinfihrung einer materiellen
Bundesaufsicht itber die Bausparkassen gegeben mit der
ausdriicklichen Zweckbestimmung, das Publikum zu
schiitzen. Angenommen, die Bundesaufsicht dulde weiter-
hin das vielleicht etwas verbesserte deutsche Bausystem,
50 1st zu bezweifeln, ob ein geniigender Schutz des Publi-
kums moglich ist. Iine Frage von sehr weittragender
Bedeutung ist ferner die Abgrenzung von Bausparkassen
und Banken. Alle Institute, die bausparkassenihnliche
Geschifte titigen, miissen der Bundesaufsicht fiir Bau-
sparkagsen unterliegen, weil sie strenger ist als die
Bankenaufsicht. Am schwierigsten ist die Behandlung
der gegenwiirtigen Bausparverbiande. Kingriffe in wohl-
erworbene Rechte werden hierbei nicht zu vermeiden
sein. Fin grundsitzlicher Kingriff ist heute leichter als
spiter und verursacht auch weniger Schaden.

In der darautfolgenden Diskussion driickt Professor
Marchand (Ziivich) seine Befriedigung ither die klaren
Ausfithrungen von Dr. Christen aus. Wichtig schien
thm, dass die Ausgangspunkte fiir alle Betrachtungen
iiber die Bausparkassen genau festgesetzt sind. Iis geht
nicht an, in der heutigen Wirtschaft die Berechtigung
einer Zinsvergiitung zu bejahen und gleichzeitig einen
Vertrag fiir zinslose Darlehen abzuschliessen. Fr fiirchtet,
dass viele Interessenten bei Bausparkassen iber die
wirkliche Tragweite und die Voraussetzungen eines sol-
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chen Vertrages nicht erschopfend orientiert sind. Hs
besteht immer eine gewisse Gefahr, dass die Moglichkeit,
bald in den Besitz eines billigen Darlehens zu kommen,
vielen Kontrahenten recht ist. Gehéren sie dann aber
nicht zu den Erstberiicksichtigten, so werden sie un-
zufrieden und vergessen, dass die Voraussetzungen ihres
Darlehensvertrages eine andere Zinsvergiitung als die
normale, gegebenenfalls itberhaupt keine Zinsvergiitung
vorsah. Sie konnen nicht umhin, doch eine Ver-
oleichung mit einem #hnlichen Geschiift bei einer
Hypothekarbank zu machen. Diese Vergleichung ist
aber dann nicht zuliissig, weil die Ausgangspunkte nicht
die gleichen sind. Wer die Rechtfertigung einer nor-
malen Zinsvergiittung in der heutigen Wirtschaft aner-
kennt, darf keinen Vertrag mit einer Bausparkasse, wie
sie bei uns titig sind, abschliessen. Je mehr die Bau-
sparkassen eine normale Zinsvergiittung beriicksichtigen,
desto mehr werden sie sich den bereits bestehenden
Kreditgeschiften nihern. Das ist die Wandlung, welche
die englischen Bausparkassen durchgemacht haben.
Wir Versicherungsmathematiker haben die Pflicht, hier
eine Aufklirungsarbeit zu leisten. Diese Aufklirung ist
leider bei den Bausparkassen selbst heute ungeniigend.

Dr. Aeberhard (Bern) ist von den Ausfithrungen des
Referenten, die auf soliden Grundsitzen basieren, tiber-
zeugt. Das Bausparkassenproblem beriihrt eine I'rage
der Kreditorganisation. Es hat vor der jetzigen Organi-
sation zwei Momente voraus, indem es versucht, den
Sparsinn zu vergrossern und ihn mit langfristigem
Hypothekarkredit zu verbinden. Hs ist aber das Aqui-
valenzprinzip von Leistung und Gegenleistung zu unter-
suchen. Die Wartefrist ist eine Funktion der Liquiditit
und diese selbst eine Funktion des Zuganges und des
Stornos. Die ganze Angelegenheit ist mehr vom bank-
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technischen Standpunkt aus zu beurteilen, und es ist
klar, dass die Bausparkassen schliesslich nicht billiger
arbeiten konnen als die Banken, weil bei den ersteren
noch die hohen Akquisitionskosten hinzukommen.

Dr. Barthe (Basel) ist der Ansicht, dass das ganze
Problem mehr ¢konomischer als mathematischer Natur
ist. Die Voraussetzungen fiir die Notwendigkeit der Iiin-
fithrung von Bausparkassen sind in der Schweiz nicht
erfiillt. Ob Bundesaufsicht in Frage kommt oder nicht,
wird man nicht verhindern kénnen, dass es doch eine
grosse Anzahl von unzufriedenen Bausparern geben
wird. Die Versprechungen der Bausparkassen sind an
das ihnen Mogliche gebunden. Man vergleiche auch die
Schrift: «Le crédit hypothécaire prétendu sans intérdts»
von Direktor Huelin, Genf. Das Bausparkassenproblem
verdient auch die Aufmerksamkeit der Liebensversicherer,
wegen der Aufsicht, die eingefithrt wird. Hs ist not-
wendig, dass die Bausparkassen iiberwacht werden,
und zwar durch eine Autoritit, die einen andern Namen
triigt als das eidgenossische Versicherungsamt.

Dr. Griitter (Bern) ist in zwei Punkten anderer
Meinung als der Referent. Lir glaubt nicht, dass die Ge-
rechtigkeit gegeniiber allen Bausparern unter sich eine
(Hleichheit von Aktiven- und Pagsivenzinsen bedingt. Man
kann, um einmal Geld zu billigem Zins zu bekommen,
bewusst auf einen normalen Zins verzichten. Die Be-
trachtung einer geschlossenen Kasse mit Storno ist
ein Ding der Unmoglichkeit. Dies wiirde auch bei vielen
Pensionskassen zu unerfreulichen Resultaten fiihren.
s wird sehr schwer sein, plotzlich alles im Sinne einer
Gesundung des Bausparkassenwesens zu éndern. Es ist
ein Weg zu suchen, mit welchem man ohne zu starke
Schiidigung der Betroffenen bessere Uberginge findet,
%

-~
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so dass die heutigen Kassen in Institute tibergefiihrt
werden konnen, an welchen man vielleicht auch vom
versicherungstechnischen Standpunkt aus Freude haben
konnte. ‘

Dr. Walther (Bern) deutet darauf hin, dass die
Menschheit lange ein perpetuum mobile erfinden wollte,
bis man beweisen konnte, dass dies infolge bestehender
Naturgesetze nicht méglich ist. Gibt es ein zinsloses
Bauen? Die Frage ist mit nein zu beantworten, denn
es ist nicht moglich, zinsloses Geld zu beschaffen, ohne
dass nicht irgendwo die entsprechenden Nachteile ge-
tragen werden miigsen, welche die scheinbaren Vorteile
wieder aufheben. Diejenigen, die sich von der be-
stehenden Wirtschaftsordnung loslosen wollen, sind zu
vergleichen mit Menschen, die auf eine Insel ziehen, um
von der Welt nichts mehr wissen zu miissen. Der Spre-
chende glaubt nicht, dass die Bausparkassen tiberhaupt
zu verbieten sind, da sie doch eine sozial wertvolle Funk-
tion (Zwangsparen) ausitben. Wenn aber die Bauspar-
kassen auf normale Ordnung aufbauen, werden sie
eher etwas teureres Geld vermitteln miissen. Doch isb
teures Greld lange nicht immer schlechtes Geld.

Wegen der stark vorgeriickten Zeit verzichtet der
zweite Referent, Herr Direktor Dr. Renfer, Basel, auf
seinen Vortrag iiber den X. internationalen Kongress in
Rom und benutzt die Gelegenheit, allen seinen Mit-
arbeitern fiir ithre Mithe verbindlich zu danken.

Ein von nahezu 100 Personen besuchtes Bankett
im Hotel Lowen beschliesst die arbeitsreiche Tagung.
Zahlreiche Interessenten hatten noch Gelegenheit, die
prichtige Kunstsammlung von Dr. h. ¢. Oskar Reinhart
zu besichtigen.
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Wir mochten unseren Bericht nicht schliegsen, ohne
auch dieses Jahr wieder allen unseren Génnern fiir die
unsg so wertvolle Unterstiittzung ungeren herzlichen
Dank auszusprechen. Wir glauben annehmen zu diirfen,
dass unsere Mitteilungen, deren Druck uns nur vermittels
der weitherzigen Unterstittzung durch unsere korpora-
tiven Mitglieder moglich wird, sowohl im In- als auch
im Ausland Anklang finden.






	Protokoll über die XXVII. Mitgliederversammlung

